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Antragssteller: Florstadt, den 08.10.2020 
Fraktion BÜNDNIS90/ DIE GRÜNEN  
  
 

Anfrage 
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Florstadt 

21.10.2020  

 
Drucksache Nr.: AF-2020-0003 

 

 
Betreff: 
 

 
Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 07.10.2020, eingegangen am 
07.10.2020 
hier: Tempo 30 auf den Florstädter Hauptverkehrsstraßen 
 

 

 
I. Anfrage: 

 

Da seit einiger Zeit die Möglichkeit besteht, auf Bundesstraßen zumindest für die Nachtstunden 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 30 km/h für den LKW-Verkehr festzusetzen und 
unter gewissen Voraussetzungen generell Tempo 30 auf Landes- und Kreisstraßen anzuordnen, 
bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
 
 
1. Wann wurde seitens der Stadt Florstadt zuletzt ein Antrag bei der zuständigen Verkehrsbehörde 
gestellt, temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen für den LKW-Verkehr im Stadtteil Staden 
anzuordnen? 
 
2. Wann ist das für den Stadtteil Nieder-Florstadt geschehen? 
 
3. Welche Behörde ist für die Anordnung von Verkehrsbeschränkungen auf innerörtlichen 
Bundestraßen zuständig und wie wurden die Anträge beschieden? 
 
4. Wann wurde seitens der Stadt Florstadt zuletzt bei der zuständigen Verkehrsbehörde ein Antrag 
auf generelle Einführung von Tempo 30 für die Stadener Straße und Bingenheimer Straße im 
Stadtteil Leidhecken gestellt? 
 
5. Wann ist das für die Stammheimer Straße in Staden geschehen? 
 
6. Wann ist das für die Gießener und die gesamte Hanauer Straße in Stammheim geschehen? 
 
7. Wann ist das für die Reichelsheimer und die gesamte Altenstädter Straße in Nieder-Florstadt 
geschehen? 
 
8. Welche Behörde ist für die Anordnung von Verkehrsbeschränkungen auf innerörtlichen 
Landesstraßen zuständig und wie wurden die Anträge beschieden? 
 
9. Welche Behörde ist für die Anordnung von Verkehrsbeschränkungen auf innerörtlichen 
Kreisstraßen zuständig und wie wurde der Antrag beschieden? 
 
10. Warum fehlt in der Hohlbergstraße in Stammheim die Anordnung von Tempo 30, obwohl es im 
gesamten Stadtgebiet auf den Gemeindestraßen gilt? 
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11. Wann werden die weißen Straßenmarkierungen auf den Gemeindestraßen,, die an Tempo 30 
erinnern sollen, in den Fällen erneuert, in denen sie kaum noch wahrzunehmen sind? 
 

 
 
 




